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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Gesundheit 
DRUCKSACHE 

Az.: 

53 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

03.08.2023 
145 2023 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen  

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

 Ausschuss für Soziales, Gesundheit, 
Gleichstellung und Integration 

16.11.2023      

 Kreisausschuss 01.12.2023      

 Kreistag            

  
 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-

vention wurden berücksichtigt: 
 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich 53 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

53.3 03.08.23 GBL 53 15.09.23 Vorst. II 19.09.23                  
gez. Henkel gez.  Chiea gez. Nolte             gez. Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

 
Zuwendungsantrag Lukas-Werk für Fachambulanz (Präventionsarbeit) für 2024 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Dem Antrag des Lukas-Werks auf Erhöhung der Zuwendung des Geschäftsbereichs Ge-
sundheit für die Fachambulanz in Helmstedt auf 16.725 € für das Jahr 2024 wird – vor-
behaltlich zur Verfügung stehender Haushaltsmittel – zugestimmt. 
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(Fortsetzungsblatt) 145 2023 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Das Lukas-Werk hat für seine Fachambulanz – Suchtberatung und -prävention – in Helm-
stedt für das Jahr 2024 einen Erhöhungsantrag (Anlage 1) gestellt. Nach Darlegung des 5 
Antragstellers wird die für das Jahr 2023 zugesagte Zuwendung in Höhe von 15.000 € 
aufgrund der Kostenentwicklung für das kommende Jahr nicht mehr auskömmlich sein. 
Es wird daher eine Anhebung der Zuwendung auf 16.725 € beantragt. 
 
Nach den Darlegungen ist insbesondere die zu erwartende Tariferhöhung um voraus-10 
sichtlich 11,5 % und damit eine erhebliche Steigerung der Personalkosten wesentlich für 
die Mehrkosten. Daneben ist auch das Leistungsspektrum bedarfsgerecht erweitert wor-
den. So werden nun auch die Suchtfelder Pathologisches Glücksspielen und Medien-
sucht abgedeckt. Mit Erweiterung des Beratungskreises erweitert sich auch die Zahl der 
potenziellen Klienten. Dementsprechend ist auch dem Jahresbericht 2022 zu entnehmen, 15 
dass sich die Beratungszahlen insgesamt weiter erhöht haben. (Quelle: Jahresbericht 
2022 des Lukas-Werk Gesundheitsdienste (https://www.lukas-werk.de/wir-ueber-uns). 
Dies lässt auch darauf schließen, dass die Fachambulanz angenommen wird und die 
Präventivarbeit dort einen wichtigen Baustein bildet, um die Menschen im Landkreis über 
die Suchtproblematiken aufzuklären, sie so vor Suchterkrankungen zu bewahren oder 20 
bereits Betroffene und deren Angehörige an weitere Hilfsangebote heranzuführen, um 
ihre Lage zu stabilisieren. 
 
Im Bereich der hier bezuschussten Suchtberatung und -prävention handelt es sich um 
eine Pflichtaufgabe gem. § 4 NGöGD. Dem Geschäftsbereich Gesundheit fehlen jedoch 25 
die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Ressourcen. Ein alternativer Anbieter, der 
einspringen könnte, existiert im Landkreis Helmstedt nicht. Der Landkreis Helmstedt hat 
daher ein großes Interesse, die Aufgabe auch weiterhin vom Lukas-Werk ausführen zu 
lassen, um seiner Pflicht, Beratungs- und Präventionsangebote vorzuhalten, nachkom-
men zu können.  30 
 
Der Mehrbetrag in Höhe von 1.725 € ist vom Lukas-Werk plausibel dargestellt und nach-
vollziehbar. Die Erhöhung der Zuwendung von bisher 15.000 auf dann 16.725 € erscheint 
angemessen. Es wird daher dafür plädiert, dem Antrag auf Erhöhung der Zuwendung 
zuzustimmen. 35 

https://www.lukas-werk.de/wir-ueber-uns


Anlage 1






